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Satzung  

des Fachbereichs Maschinenbau 
und Wirtschaft der Fachhochschule 

Lübeck zur 9. Änderung der  
Studienordnung für den Diplom - 

Studiengang Maschinenbau 
Vom 11. Dezember 2008 

 
Aufgrund des § 52 Abs. 10 des Hochschulge-
setzes vom 28. Februar 2007 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 184) hat der Konvent des Fachbereichs Ma-
schinenbau und Wirtschaft der Fachhochschule 
Lübeck am 2. Mai 2007 und am 29. Oktober 
2008 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
9. Änderung der Studienordnung  

für den Diplom-Studiengang Maschinenbau 
 
Die Studienordnung (Satzung) des Fachbe-
reichs Technik der Fachhochschule Lübeck für 
den Diplom-Studiengang Maschinenbau vom 5. 
April 1993 (NBl. MBWKS. Schl.-H. S. 120), zu-
letzt geändert durch Satzung vom 20. Juli 2004 
(NBl. MBWFK. Schl.-H. S. 464), wird folgt ge-
ändert: 
 

I. 
 

Der Regelstudienplan für die Studienrichtung 
Duales Studium Maschinenbau (DSM) wird in 
dem Teil „Modul I b: Vertiefung „Technik“ - 
Wahlpflichtfächer“ wie folgt geändert:  
 

1. Hinter der Zeile „Werkstoffeinsatzstra-
tegien“  wird als neue Zeile eingefügt: 
„Kolbenmaschinen 1 oder Strömungs-
maschinen 1“ mit der Zahl „4“ in der 
Unterspalte „V“ des 6. Semesters und 
dem Buchstaben „b“ in der Spalte 
„Leistungsnachweis SL“. 

 
2. Hinter der Zeile „Kolbenmaschinen 1 

oder Strömungsmaschinen 1“ wird als 
neue Zeile eingefügt: „Und Fächer aus 
dem Fächerkatalog des Hauptstudiums 
der anderen Studienrichtungen des 
Studiengangs Maschinenbau und des 
Wirtschaftsingenieurwesens sowie an-
derer Studiengänge“ mit dem Buchsta-
ben „b“ in der Spalte „Leistungsnach-
weis SL“. 

 
 
 

 
II. 
 

Der Regelstudienplan für den Studiengang Ma-
schinenbau-Hauptstudium wird in der Studien-
richtung „International Studies in Mechanical 
Engineering“ wie folgt geändert: 
 
In der Rubrik „Gemeinsame Lehrveranstaltun-
gen“ wird hinter der Zeile „Project management“ 
als neue Zeile eingefügt: „Modern Topics in 
Mechanical Engineering“ mit der Zahl „4“ in der 
Unterspalte „V “ der Spalte des 6. Semesters 
und dem Buchstaben „b“ in der Spalte „Leis-
tungsnachweis SL“.  
 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt mit 1. September 2008 in 
Kraft. 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefer-
tigt und ist bekannt zu machen. 
 
Lübeck, 11. Dezember 2008 
 
Fachhochschule Lübeck 
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft 
Dekanat 
 
Prof. Dr. Reddemann 
Dekan 


